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Zur Vorlage im Audit 

Für die heute geschlachteten oder heute zur Schlachtung abgegebenen, nach Richtlinie 
Ferkelerzeugung Premiumstufe gehaltenen Schweine erkläre ich hiermit, dass diese mindestens 120 
Tage auf einem nach o.g. Richtlinie zertifizierten Betrieb gehalten wurden. 

_____________________ _____________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Betriebsleiters  


